
L I N Z   •   W I E N 

 
Klienteninformation 3/2008 

 

Klienteninformation 01/2020 
 
 

���������	
�� �� ���� ���� ��������  !"#$% &'()*+,- ./012345 6789:; <=>?@ABCD

EFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc defghijklmnopqrstuvwxyz

A  N  W  A  L  T  S  S  O  C  I  E  T  Ä  T  

SATTLEGGER I DORNINGER I STEINER  &  PARTNER 

L I N Z  W I E N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



L I N Z   •   W I E N 

 
Klienteninformation 3/2008 

 

Klienteninformation 01/2020 
 
 

{|}~���������� �� ���� ���� �������� �����  ¡¢£¤¥¦§¨ ©ª«¬®¯° ±²³´µ¶ ·¸¹º»¼½¾¿

ÀÁÂÃÄÅÆ ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞ ßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõ

A  N  W  A  L  T  S  S  O  C  I  E  T  Ä  T  

SATTLEGGER I DORNINGER I STEINER  &  PARTNER 

L I N Z  W I E N 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Geschätzte Klienten! 
 
Aus gegebenem, aktuellem Anlass 
erlauben wir uns mit dieser Ausgabe 
unserer Klientenzeitung mögliche 
Auswirkungen auf Vertragsverhältnisse 
im Zusammenhang mit dem Coronavi-
rus zu behandeln. 
 
Weiters erscheint es auch wichtig, ei-
nen Auszug vom Wortlaut der ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmun-
gen des Epidemiegesetz 1950 darzu-
stellen, da hier für betroffenen Unter-
nehmen relativ kurze Fristen einzuhal-
ten sind und doch die Regelungen 
nicht alltäglich sind. 
 
Bemerkenswert rasch hat die Regie-
rung reagiert und bereits mit BGBl. II 
Nr. 15/2020, in Kraft getreten am 
27.1.2020, eine Bestimmung erlassen, 
wonach für Verdachts-, Erkrankungs-
und Todesfälle an 2019-nCoV („2019 
neuartiges Coronavirus“) eine Anzei-
genpflicht nach dem Epidemiegesetz 
statuiert wurde. 
 
Wie immer wünschen wir Ihnen er-
kenntnisreiches Lesen und stehen 
Ihnen gerne zur Vertretung und Bera-
tung zur Verfügung. 
 
Ihre 
Anwaltssocietät 
Sattlegger, Dorninger, Steiner &  
Partner 
 
 
 
 
 
 

(Mögliche) Rechtsfolgen des 
Corona-Virus 

 
Die Folgen des Corona-Virus (SARS-
CoV-2) sind nicht nur gesundheitlicher 
Natur, sondern beeinträchtigen auch in 
Österreich spätestens seit dem Erlass 
der Bundesregierung nach dem Epi-
demiegesetz vom 10. bzw. 11.3.2020 
und der darauf folgenden Einschrän-
kungen und zahlreichen Absagen von 
Veranstaltungen, Sportevents usw. 
den Alltag und werfen Rechtsprobleme 
auf:  
 
Der Regierungserlass gilt zunächst bis 
3.4.2020. Für Veranstaltungen, die bis 
zu diesem Zeitraum nun abgesagt 
werden, ist rechtlich davon auszuge-
hen, dass ein Rechtsanspruch auf 
Rückabwicklung somit auf Rückzah-
lung des Ticketpreises gegeben ist. Es 
handelt sich zwar letztlich um einen 
Fall „höherer Gewalt“, die Umstände 
liegen aber jedenfalls nicht beim Kon-
sumenten. Verschiebungen kann, 
muss man aber nicht akzeptieren.  
 
Allgemein formulierte Klauseln in All-
gemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB), die einen Rückersatz aus-
schließen, sind unserer rechtlichen 
Einschätzung nach insbesondere nach 
den Bestimmungen des Konsumen-
tenschutzgesetzes unzulässig. Die 
Leistung wird nicht erbracht und be-
steht dann schon ein bereicherungs-
rechtliches Problem für den veranstal-
tenden Unternehmer.  
 
Auch und vor allem im reiserechtlichen 
Bereich sind die Rechtsfolgen des 
Corona-Virus enorm. Für Gebiete, für 
die eine Reisewarnung besteht oder in 
die man gar nicht reisen darf (bzw. von 
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seinem Wohnort nicht ausreisen kann, 
z. B. Italien oder China), hat der Be-
herbergungsbetrieb unseres Erachtens 
keinen Anspruch auf Stornogebühren 
bzw. liegt hier möglicherweise – natür-
lich vorbehaltlich gerichtlicher Klärung 
– ein (seltener) Fall des „Wegfalls der 
Geschäftsgrundlage“ vor, da es sich 
um ein naturgemäß von den Vertrags-
parteien nicht bedachtes unvorherseh-
bares Ereignis von außen handelt, das 
den Zweck des Vertrages letztlich ver-
eitelt und zur Rückabwicklung des Ver-
trages berechtigt. Rechtlich kann es 
sich auch um Fälle nachträglicher 
rechtlicher Unmöglichkeit handeln, dies 
mit ähnlichen Rechtsfolgen. 
  
Eine Reisewarnung ist aber nicht 
zwingende Voraussetzung, dass man 
rechtlich eine Rückabwicklung argu-
mentieren und durchsetzen kann, son-
dern kann aufgrund der derzeitigen 
Situation ein solcher Rücktritt berech-
tigt sein, wenn die Durchführung der 
Reise aus sonstigen Gründen unzu-
mutbar ist. Es kann aber auch diesbe-
züglich durchaus die Notwendigkeit 
geben, die aufgeworfenen Fragen in 
Zukunft gerichtlich zu klären.  
 
Generell ist es bei Pauschalreisen mit 
einem Veranstalter/Vertragspartner 
einfacher, Ansprüche durchzusetzen 
als bei gebuchten Individualreisen (al-
so, wenn zB Unterkunft und Flug ge-
trennt gebucht werden).  
 
Natürlich sind zum jetzigen Zeitpunkt 
die Auswirkungen dieser Epidemie 
auch aus wirtschaftlicher und rechtli-
cher Sicht kaum absehbar und emp-
fiehlt es sich daher generell, zunächst 
mit dem Vertragspartner Kontakt auf-
zunehmen. 
 
Es ist aber davon auszugehen, dass 
die meisten Vertragspartner dem Kon-
sumenten gegenüber aufgrund dieser 
Sondersituation kulant sein werden; 

insbesondere auch deshalb, da soweit 
ersichtlich, keine Judikatur aufzufinden 
ist und wohl viele Unternehmer einen 
Gang zu Gericht mit ungewissem Aus-
gang des Verfahrens scheuen werden.  
 
 

Anspruch auf Pflegefreistellung/ 
Betreuungsfreistellung ? 
 

Allgemein bekannt sein dürfte, dass 
ein Arbeitnehmer nach Antritt des Ar-
beitsverhältnisses pro Arbeitsjahr unter 
gewissen Voraussetzungen einen An-
spruch auf Fortzahlung des Entgelts 
ohne Arbeitstätigkeit bis zum Höchst-
maß seiner regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit hat (Pflegefreistel-
lung). 
 
Geregelt sind die diesbezüglichen An-
sprüche im § 16 Abs. 1 Urlaubsgesetz 
(UrlG), auch wenn es sich dabei nicht 
um einen Urlaubsanspruch sondern 
um einen Fall von wichtigen, die Per-
son des Arbeitnehmers betreffenden 
Dienstverhinderungsgründe handelt. 
 
Anders als beim Urlaubsverbrauch ist 
für die Inanspruchnahme einer Frei-
stellung keine Vereinbarung mit dem 
Arbeitgeber erforderlich, jedoch ist der 
Arbeitnehmer verpflichtet, den Arbeit-
geber rechtzeitig zu verständigen und 
die erforderlichen Nachweise zu er-
bringen. 
 
Gemäß § 16 Abs.1 Z 2 UrlG besteht 
unter anderem ein Anspruch auf Be-
treuungspflegefreistellung zur notwen-
digen Betreuung seines eigenen Kin-
des (auch Wahl- und Pflegekindes) 
oder eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden leiblichen Kindes des Ehe-
partners oder Lebensgefährten infolge 
Ausfalls der Person, die das Kind 
ständig betreut hat, aus bestimmten im 
Gesetz aufgezählten Gründen.  
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Nicht erfasst ist allerdings laut vertre-
tener Meinung in der Literatur von die-
ser Betreuungsfreistellung für ein ge-
sundes Kindes der Ausfall der Betreu-
ung aus anderen Gründen zum Bei-
spiel wegen der Schließung des Kin-
dergartens bzw. der Schule. 
 
Dies bedeutet, dass derzeit wohl trotz 
Sperre von Schulen und Kindergarten 
kein Anspruch auf Betreuungsfreistel-
lung gegeben ist. 
    

 

Auszug aus dem Epidemiegesetz 
1950 

 

Vergütung für den Verdienstentgang 

§ 32. (1) Natürlichen und juristi-
schen Personen sowie Personenge-
sellschaften des Handelsrechtes ist 
wegen der durch die Behinderung ih-
res Erwerbes entstandenen Vermö-
gensnachteile dann eine Vergütung zu 
leisten, wenn und soweit 

 1. sie gemäß §§ 7 oder 17 abge-
sondert worden sind, oder 

 2. ihnen die Abgabe von Lebens-
mitteln gemäß § 11 untersagt 
worden ist, oder 

 3. ihnen die Ausübung einer Er-
werbstätigkeit gemäß § 17 un-
tersagt worden ist, oder 

 4. sie in einem gemäß § 20 im Be-
trieb beschränkten oder ge-
schlossenen Unternehmen be-
schäftigt sind, oder 

 5. sie ein Unternehmen betreiben, 
das gemäß § 20 in seinem Be-
trieb beschränkt oder gesperrt 
worden ist, oder 

 6. sie in Wohnungen oder Gebäu-
den wohnen, deren Räumung 
gemäß § 22 angeordnet worden 
ist, oder 

 7. sie in einer Ortschaft wohnen 
oder berufstätig sind, über wel-
che Verkehrsbeschränkungen 
gemäß § 24 verhängt worden 
sind und dadurch ein Verdiens-
tentgang eingetreten ist. 

(2) Die Vergütung ist für jeden Tag 
zu leisten, der von der in Abs. 1 ge-
nannten behördlichen Verfügung um-
faßt ist. 

(3) Die Vergütung für Personen, 
die in einem Arbeitsverhältnis stehen, 
ist nach dem regelmäßigen Entgelt im 
Sinne des Entgeltfortzahlungsgeset-
zes, BGBl. Nr. 399/1974, zu bemes-
sen. Die Arbeitgeber haben ihnen den 
gebührenden Vergütungsbetrag an 
den für die Zahlung des Entgelts im 
Betrieb üblichen Terminen auszuzah-
len. Der Anspruch auf Vergütung ge-
genüber dem Bund geht mit dem Zeit-
punkt der Auszahlung auf den Arbeit-
geber über. Der für die Zeit der Er-
werbsbehinderung vom Arbeitgeber zu 
entrichtende Dienstgeberanteil in der 
gesetzlichen Sozialversicherung und 
der Zuschlag gemäß § 21 des Bauar-
beiterurlaubsgesetzes 1972, BGBl. 
Nr. 414, ist vom Bund zu ersetzen. 

(4) Für selbständig erwerbstätige 
Personen und Unternehmungen ist die 
Entschädigung nach dem vergleichba-
ren fortgeschriebenen wirtschaftlichen 
Einkommen zu bemessen. 

(5) Auf den gebührenden Vergü-
tungsbetrag sind Beträge anzurech-
nen, die dem Vergütungsberechtigten 
wegen einer solchen Erwerbsbehinde-
rung nach sonstigen Vorschriften oder 
Vereinbarungen sowie aus einer an-
derweitigen während der Zeit der Er-
werbsbehinderung aufgenommenen 
Erwerbstätigkeit zukommen. 
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Frist zur Geltendmachung des An-
spruches auf Entschädigung oder 

Vergütung des Verdienstentganges 

§ 33. Der Anspruch auf Entschädi-
gung gemäß § 29 ist binnen sechs 
Wochen nach erfolgter Desinfektion 
oder Rückstellung des Gegenstandes 
oder nach Verständigung von der er-
folgten Vernichtung, der Anspruch auf 
Vergütung des Verdienstentganges 
gemäß § 32 binnen sechs Wochen 
vom Tage der Aufhebung der behördli-
chen Maßnahmen bei der Bezirksver-
waltungsbehörde, in deren Bereich 
diese Maßnahmen getroffen wurden, 
geltend zu machen, widrigenfalls der 
Anspruch erlischt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ 
 � � � �

� � � � � � � 	  � � ���� � ���� � � � � � � �  !

" # $ % & ' (

 
Die Entscheidungen und Themen wurden sorgfältig re-
cherchiert und zusammengestellt. Eine Haftung für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen 
werden. Die enthaltenen Informationen in dieser Unterlage 
sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation 
einer einzelnen Person oder juristischen Person ausge-
richtet 


